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GGS Kürten-Olpe, Standort Kürten 
 

Hygieneregeln und allgemeine Hinweise für den Schulbetrieb ab 
dem 12. August 2020 

Aufsicht vor Unterrichtsbeginn (07.10 Uhr – 7.40 Uhr)  

 Es befindet sich eine „Frühaufsicht vor dem Schulgebäude bzw. im Foyer. 

 Die Lehrerinnen und Lehrer befinden sich im Klassenraum.  

 Vor dem Betreten des Klassenraumes, müssen die Hände desinfiziert werden. Das 

Desinfektionsmittel erhält das Kind von der Lehrkraft.  

 Es darf nur jew. ein Kind die Toilettenräume betreten. 

 Auf den Fluren und im Klassenraum besteht die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung.  

 Die Eingangs- und Klassentüren stehen während der Ankunftszeiten offen. 

 Vor dem Betreten auf das Schulgelände ist darauf zu achten, dass ein Mund-Nasen-

Schutz getragen wird.  

 Falls ein Kind keinen Mundschutz dabei hat, sind sofort die Eltern zu informieren. 

Das Kind muss nach Hause zurückgehen und sich einen Mundschutz besorgen. 

 Werden die Eltern nicht erreicht, liegen „Einmal-Masken“ bereit. 

 

Bevor der Unterricht beginnt im Klassenraum: 

 Jedes Kind hat im Klassenraum einen festen Sitzplatz. 

 Symptomatisch kranke Kinder sind von der Teilnahme am Unterricht auszuschlie-

ßen.  

 Die Lehrerin kontrolliert die Anwesenheit und notiert diese.  

 Die Kinder behalten vorerst ihre Straßenschuhe an. 

 Die Jacken werden an die Garderobe gehängt und die Taschen werden mit in den 

Klassenraum genommen. 

 

Verhalten während des Unterrichts/ der Pause: 

 Die Lehrerin hat darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 m zu einem 

Kind eingehalten wird. 
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 Ist der Mindestabstand aus unterrichtlichen Gründen nicht einzuhalten, müssen das 

Kind und die Lehrerin einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 Die Kinder dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen, soweit sie sich an ihren 

festen Sitzplätzen befinden und Unterricht stattfindet 

 Falls ein Kind die Regeln nicht befolgt z.B. sich weigert die Hände zu waschen oder 

sich nach guten Zureden weigert, nach der Pause zurück in den Unterricht zu ge-

hen, dann müssen die Eltern informiert werden und das Kind muss abgeholt werden 

oder geht selbständig nach Hause.  

 Es sollte, wenn möglich während des Unterrichts kein Kind zur Toilette gehen. Falls 

doch, dann nur einzeln. 

 Wird ein Arbeitsplatz von unterschiedlichen Kindern genutzt, muss die Lehrerin/ der 

Lehrer den Platz beim Wechsel desinfizieren. Desinfektionstücher werden den Leh-

rerinnen und Lehrern bereitgestellt. 

 

Frühstück: 

 Vor dem Frühstück werden die Hände im Klassenraum gewaschen. 

 Die Frühstückszeit findet im Klassenraum statt.  

 

Pause: 

 Die Lehrerin/der Lehrer bringt ihre/seine Klasse zu ihrem Pausenplatz auf dem 

Schulgelände (siehe Pausenplan) 

 Am Pausenende holt der zuständige Lehrer/ die zuständige Lehrerin seine/ihre 

Klasse am Pausenplatz wieder ab.  

 Die Spieleausleihe ist während der Pause geschlossen. 

 Es darf kein Fußball gespielt werden.  

 Es ist erlaubt, dass Kinder Pausenspielzeug von zu Hause mitbringen, wenn sie 

dieses nur alleine benutzen (z.B. Seilchen). 

 Die Abstandsregeln sollten auch während der Pause eingehalten werden.  

 Es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

 Nach der Pause achtet die Lehrerin/ der Lehrer auf die Hygienemaßnahmen der 

Kinder (Hände waschen vor dem Unterricht bzw. Hände desinfizieren). 
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Nach dem Unterricht: 

 Die Lehrerin achtet darauf, den Unterricht pünktlich zu beenden. Die Buskinder 

rechtzeitig zum Bus schicken. 

 Alle Stühle im Klassenraum bleiben unten.  

 Die Kinder sollen nach Unterrichtsschluss direkt das Schulgebäude verlassen.  

 Nachdem das Kind das Schulgebäude verlassen hat, ist die Lehrerin nicht mehr für 

die Einhaltung der Abstandsregel bei den Kindern verantwortlich.  

 

Verhalten in den Fluren:  

 In den Fluren sind Markierungen auf dem Boden, die die Laufrichtung bestimmen. 

 Im Gebäude wird ein Einbahnstraßensystem stattfinden.   

 Der Ausgang für die Klassenräume des „linken Flügels“ (Klassenraum Dierks, Pütz, 

Greßler, Koch und Fiedler) zur Pause und nach Unterrichtsende ist der Notausgang 

am Ende des Flures über die Nottreppe. 

 Der Ausgang für die Klassenräume des „rechten Flügels“ (Klassenraum Bohle, Kum-

bartski und Arens) zur Pause und nach Unterrichtsende ist der Notausgang am 

Ende des Flures über die Nottreppe. 

 Der Abstand sollte in den Fluren eingehalten werden. 

 Wartepunkte sind mit einem Kreuz markiert.  

 Für Toilettengänge während des Unterrichts (nur im Ausnahmefall) darf die In-

nentreppe benutzt werden.  

 

Toilettengänge 

 Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

 Jedes Kind muss sich durch Rufen vergewissern, dass die Toilette frei ist.  

 Ggf. muss das Kind am Haltepunkt vor dem Toiletteneingang warten.  

 Nach dem Toilettengang sind die Hände gründlich zu waschen. 

 Die Lehrerin vergewissert sich, ob das Kind sich die Hände gewaschen hat. Bei 

Unsicherheit, die Kinder im Klassenraum nochmals die Hände waschen lassen.  
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Desinfektion: 

 In jeder Klasse, in der Unterricht stattfindet, steht eine Flasche Hand-Desinfekti-

onsgel. Diese wird immer beim Betreten des Klassenraumes von einer Lehrperson 

an die Kinder verteilt. Dies ist KEINE Desinfektion für Gegenstände oder Möbel. 

 Für die Flächendesinfektion von Gegenständen wie Telefone, Handy, Laptops, 

Spielgeräte… gibt es eine Sprühflasche mit Lappen bzw. Desinfektionstücher im 

Klassenraum. Dieses ist unzugänglich für Schülerinnen und Schüler aufzubewah-

ren. 

 

Mundschutz: 

 Auf dem gesamten Schulgelände, den Fluren und im Klassenraum bis zum Sitzplatz 

besteht Mundschutzpflicht. 

 Sitzen die Kinder am Arbeitsplatz, kann die Lehrerin entscheiden, ob die Kinder 

weiterhin den Mundschutz tragen oder ob sie den Mundschutz ausziehen dürfen. 

 Sobald die Kinder sich im Klassenraum bewegen, besteht Mundschutzpflicht. 

 
Lüftung der Räume:  

 Es ist darauf zu achten, dass der Klassenraum regelmäßig gründlich gelüftet wird.  

 

(Stand: 12.08.2020) 

 
 


